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Im Einzugsgebiet des Vorder- und Hinterrheins sind
im September 1960 ebenfalls Hochwasser aufgetreten,
die 40 bis 80 % der Hochstwerte erreichten; lediglich
die Albula verzeichnete in Tiefencastel HochstabfluB3-
werte von 105/115 m®/s gegeniiber 100/120 m?/s im
August 1954; die Julia — HauptzufluBl der Albula —
verzeichnete am 16./17. September um Mitternacht bei
Marmorera (E = 89 km?®) einen Hochstabflufl von rund
100 m?®/s, die Retention im Stausee Marmorera betrug
— am 16. September von 06 bis 24 Uhr etwa 1240 000 m®
— am 17. September von 04 bis 10 Uhr etwa 176 000 m®

Schweizerische Erdélprobleme

Im Erdolsektor sind in letzter Zeit entschei-
dende Vorginge zu verzeichnen. Wihrend die in der
Schweiz im Gang befindlichen Tiefbohrungen nach
Erdol noch keine positiven Ergebnisse zu verzeichnen
hatten, macht der Bau verschiedener Anlagen der «Raffi-
neries du Rhéme S.A.» im Wallis rasche Fortschritte.
Der gesamte Gebdudekomplex kommt auf das Gebiet
der kleinen Walliser Gemeinde Collombey-Muraz auf
dem linken Rhoneufer 5 km siidwestlich von Aigle zu
liegen. Der Bau der Fundamente und der Sicherheits-
mauern fiir die Erdolbehidlter ist weit vorangetrieben.
Die Raffinerie wird am Anfang ihrer Titigkeit 52
Erdoltanks mit einer Aufnahmekapazitit von insgesamt
484 000 m®* aufweisen. Der bereits im Rohbau erstellte
erste Roholtank mit einem Inhalt von 35000 m® ist
derzeit der groBte in der Schweiz gebaute Behilter.
Auch mit dem Bau der eigentlichen Raffinierungsanla-
gen wurde begonnen. Die verschiedenen Spezialarbeiten
fiir diese werden von erfahrenen italienischen Unterneh-
mungen durchgefiihrt. Den schweizerischen Firmen
bietet sich Gelegenheit, sich mit den ihnen noch unbe-
kannten Problemen allmihlich vertraut zu machen. An-
derseits wird die Walliser und Waadtlinder Wirt-
schaft durch die Arbeitsvergebungen an Unternehmun-
gen der nidheren und weiteren Umgebung befruchtet.
Besondere Aufmerksamkeit mufl unbedingt den Sicher-
heitsvorrichtungen zur Verhinderung der Verunreini-
gung von Luft und Wasser gewidmet werden, und es ist
darauf zu achten, daf die Anlagen mit so groBen
Sicherheitsmargen versehen werden, daBl praktisch in
dieser Hinsicht nichts zu befiirchten ist. Die Anlagen
werden voraussichtlich 1963 den Betrieb aufnehmen und
Vorerst jéhrlich etwa 2 Mio t Rohol verarbeiten konnen.
Vorgesehen ist ein umfangreiches Fabrikationspro-
gramm. Mit dem Verkauf der raffinierten Produkte
wird eine besondere Verkaufsgesellschaft beauftragt.

Ein Konsortium, dem die S.A. I’Energie de I’Ouest
Suisse, Lausanne, und die Raffineries du Rhone S. A. an-
gehdren, arbeitet auBerdem an der Fertigstellung der
Pline zur Errichtung eines thermischen Kraftwerkes mit
einer Leistung von 140000 kW. Da es in unmittelbarer
Nihe errichtet wird, kann es giinstig mit schwerem
Heizs] aus der Raffinerie gespeist werden. Es wird nicht
allein die Stromversorgung der Raffinerie sicherstellen,
Sondern vor allem auch in der Lage sein, thermisch
erzeugte Elektrizitit in das waadtlindische Netz abzu-
geben.

Die Erdslraffinerie wird mit Rohdl von Genua aus

Die vorzeitigen Angaben der provisorischen Abfluf3-
mengen eidgendssischer Mefistationen verdanke ich dem
Eidg. Amt fiir Wasserwirtschaft, die interessanten Ab-
fluBangaben aus dem Bergell und iiber die Julia im
Oberhalbstein verdanke ich Obering. W. Zingg, Vor-
steher der Abteilung fiir Wasserkraftanlagen der Indu-
striellen Betriebe der Stadt Ziirich.
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versorgt. Von dort wird das Erdol mittels einer Pipe-
line durch den Strafientunnel des GroBen St. Bernhard
nach Collombey beférdert. Die «Oléoduc du Rhone S. A.»
mit Sitz in Collombey-Muraz, hat den Bau und den Be-
trieb der Rohrleitung von der italienisch-schweizerischen
Grenze bis zur Erdélraffinerie tibernommen.

Auf dem Gebiet der Rohrleitungen (Pipeli-
nes) ist insofern eine Klidrung eingetreten, als in der
Volksabstimmung vom 5. Médrz 1961 der vom Bundes-
rat vorgeschlagene Verfassungsartikel als Art. 26bis
iiber Rohrleitungsanlagen zur Beforderung fliissiger
oder gasformiger Brenn- und Treibstoffe und zwar mit
allen Standesstimmen und groBem Mehr (644797 Ja
gegen 257 847 Nein) vom Volk angenommen worden ist.

Eine weitere Abklirung erfuhr die von der «Societa
Nazionale Metanodotti s. p. A.», Milano (SNAM), pro-
jektierte Erdolleitung von Genua durch die Schweiz in
den siiddeutschen Raum. Am 18. Februar 1960 gelangte
diese Gesellschaft an die Biindner Regierung, um fiir
sich oder -eine andere Gesellschaft der Gruppe ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi) eine generelle Bewilli-
gung zu erhalten, auf dem Gebiet des Kantons Grau-
biindens eine Erdoélleitung zu erstellen. Da auf diesem
Gebiet weder eine kantonale noch eidgendssische Rege-
lung bestand, und um eine rechtliche Handhabe zum
Schutz der o6ffentlichen und privaten Interessen, dann
aber auch zur Forderung des erwihnten Bauvorhabens
zu besitzen, arbeitete die biindnerische Regierung ein
Gesetz iiber Rohrleitungen fiir die Beférderung von
Erdol, Erdgas und deren Veredlungserzeugnisse aus.
In der Volksabstimmung vom 26. Juni 1960 wurde
dieses Gesetz mit 10671 Ja gegen 4049 Nein gut-
geheilen und trat sofort in Kraft. Der eindeutige Aus-
gang der Volksabstimmung veranlaBte den Kleinen Rat,
die sich bietende Gelegenheit einer Standortsverbesse-
rung des Kantons zu ergreifen. Er entschlo3 sich daher,
durch Abschlufl der Vereinbarung vom 12. August 1960
mit der SNAM die Grundlage fiir die nachgesuchte Be-
willigung zu schaffen. Auf Grund dieser Vereinbarung
hat die fiir den Bau und Betrieb der Olleitung auf der
schweizerischen Strecke zu griindende Aktiengesell-
schaft schweizerischen Rechts mit Rechts- und Verwal-
tungssitz in Graubiinden zu sein. Eine solche Gesell-
schaft, die «Oleodotto del Reno S.A.», Kkonstituierte
sich am 13. September 1960 in Chur. Im Oktober 1960
hat sich der Kanton St. Gallen in die von der italieni-
schen Gesellschaft vorerst mit Graubiinden und dem Lande
Vorarlberg eréffneten Verhandlungen fiir eine Erdél-

135



Nr.5 1961

leitung eingeschaltet und der SNAM den nétigen Boden
fiir die Erdolleitung unentgeltlich zur Verfligung gestellt.
Die zwischen dem Kanton St. Gallen und der SNAM am
26. Oktober 1960 getroffene Vereinbarung stimmt textlich
und inhaltlich mit der biindnerischen Vereinbarung iiber-
ein. Am 5. Dezember 1960 gelangte sodann die Oleodotto
del Reno S. A. an den Kleinen Rat mit dem Gesuch um die
Bewilligung fiir den Bau und Betrieb der Olleitung durch
den Kanton Graubiinden. Am 15. Februar 1961 bewil-
ligte der Kleine Rat das Gesuch in erster Instanz. Nach
eingehender Debatte wurde am 3. Midrz 1961 in einer
auflerordentlichen Session des biindnerischen Grofien
Rates, also kurz vor der eidgendssischen Volksabstim-
mung iiber die Pipelines, der Schluflantrag des Klei-
nen Rates und der eingesetzten Kommission mit 87 ge-
gen 0 Stimmen genehmigt und der Oleodotto del Reno
S. A. die Bewilligung fiir die Erstellung und den Be-
trieb einer Olleitung auf dem Gebiet des Kantons Grau-
biinden erteilt. Die Regierungen der Kantone Tessin und
St. Gallen haben am 3. Marz bzw. 24. Februar 1961
ihrerseits der Oleodotto del Reno S. A. eine entsprechende
Bewilligung zugestanden. Als der Bundesrat von der
aullerordentlichen Session des GroBen Rates Kenntnis
erhielt, richtete er am 24. Februar 1961 an die betrof-
fenen Kantone ein Schreiben, in welchem er seine Stel-
lungnahme bekannt gab. Es wurde darin u.a. ausge-
fiihrt, daB dem Bund der Bau und der kiinftige Be-
trieb der geplanten Rohrleitung nicht gleichgiiltig sei.
Fiir ihn sind die gesamtschweizerischen Interessen maf3-
gebend, und sollte der Fall der Abgeltung «wohlerwor-
bener Rechte» eintreten, so lehne er jede Entschédi-
gungsverpflichtung ab! In diesem Schreiben wurde auch
die vorgesehene 50prozentige schweizerisch-vorarlber-
gische Kapitalbeteiligung als ungeniigend bezeichnet.
Der Bundesrat vertrat die Auffassung, daffi die fiir
den Bau und Betrieb der Rohrleitung verantwortliche
Gesellschaft mehrheitlich schweizerisch beherrscht sein
miisse und daf3 die ausschlieiliche schweizerische Betei-
ligung mehr als 509/, zu betragen habe.

In der Antwort auf dieses Schreiben haben die be-
treffenden Kantonsregierungen ihre Rechte und Interes-
sen mit Nachdruck vertreten und u. a. auch betont, dafi
es fiir sie eine Selbstverstindlichkeit sei, daf den Lan-
desinteressen beim Bau und Betrieb der Erdélleitung in
jeder Hinsicht Rechnung getragen wird.

MITTE

LUNGEN VERSCMHI
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In seinem obenerwihnten Schreiben hatte der Bun-
desrat den Wunsch ausgesprochen, die durch die Rohr-
leitungsanlagen sich ergebenden Probleme und Fragen
mit den beteiligten Kantonen raschestens gemeinsam
zu besprechen. An dieser Aussprache, die am 28. Mirz
1961 stattfand, war der Bundesrat durch Bundesprisi-
dent Dr. F. T. Wahlen und die Bundesrite Dr. W. Spiih-
ler und L. von Moos vertreten; von Seiten der Kantone
St. Gallen, Graubiinden, Tessin, Waadt und Wallis nah-
men je zwei bis drei Delegierte teil. Die bundesritli-
chen Sprecher erklirten, daBl der Bundesrat dem neuen
Transportmittel in keiner Weise ablehnend gegeniiber-
stehe; es sei die Sorge um die Wahrung des schweize-
rischen Einflusses in den Rohrleitungsgesellschaften,
die ihn veranlaf3t habe, Einwendungen gegen die Ent-
schlieBung der Kantone zu erheben. Die Kantone ihrer-
seits wiesen darauf hin, daB nur durch ein rasches
Handeln die Gelegenheit, unser Land an das im Entste-
hen begriffene westeuropiische Rohrleitungsnetz anzu-
schlieBen, wahrgenommen werden konnte. Die Landes-
interessen in der ostschweizerischen Rohrleitungsgesell-
schaft sollen nun durch eine Zusammenfassung und ein-
heitliche Wahrung der schweizerischen Beteiligung gesi-
chert werden. Allgemein wurde anerkannt, daf3 die bis-
herige Fiihlungnahme zwischen Bund und Kantonen
zu einer wesentlichen Verbesserung der Rechtsstellung
der Kantone gegeniiber den Rohrleitungsgesellschaften
und zur Sicherung freier Bezugsmoglichkeiten gefiihrt
haben. Es war der einhellige Wunsch der Konferenz-
teilnehmer, diese Fiihlungnahme fortzusetzen. Die Kan-
tone brachten auch das Befremden zum Ausdruck, daf3
die italienische Regierung beim Bundesrat wegen den
angeblichen Schwierigkeiten, die bei der Durchfiihrung
der projektierten Rohrleitungsanlagen durch den San
Bernardino von schweizerischer Seite bereitet wiirden,
vorstellig geworden ist. Der Bundesrat wies die in kei-
ner Weise gerechtfertigten Vorwiirfe zuriick und lief3
das italienische AuBenministerium wissen, daf} er sich
lediglich darum bemiihe, im Einvernehmen mit den
Kantonen dahin zu wirken, daf3 gegeniiber dem Ausland
keine Verpflichtungen eingegangen werden, die mit
der kommenden Bundesgesetzgebung in Widerspruch
stehen oder die Unabhingigkeit des Landes beriihren
konnten.

E.A.

EDENER ART

MITTEILUNGEN AUS DEN VERBANDEN

Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Ausschul3-Sitzung vom 27. Februar 1961

Die erste Ausschuf3-Sitzung nach der Jubildaums-
feier des Verbandes befafite sich einleitend mit
einem Riickblick auf den wohlgelungenen Verlauf des
Festes und die durch dieses und insbesondere durch die
sehr reichhaltige Gestaltung der Verbandszeitschrift im
Jahre 1960 bedingte auBergewdohnliche Beanspruchung
der Finanzen des Verbandes, die jedoch im Rahmen des
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Voranschlages blieben; dank aulBlerordentlicher Beitrige
der Verbandsmitglieder — insbesondere der Verbands-
gruppen — und Erlos aus dem Verkauf des eigentlichen
Jubilaumsheftes (WEW 1960 Nrn. 8/10) konnte die
Jahresrechnung 1960 sogar mit einem Einnahmen-Uber-
schul3 abschliefen. Sodann wurden einige Detailfragen
fir die auf 14. bis 23. Juni 1961 festgelegte und durch
unseren Verband vorbereitete Nordlander-Stu-
dienreise zu schweizerischen Wasser-



	Schweizerische Erdölprobleme

